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Neufassung:  gültig  ab 01.04.98

§1

Name,  Sitz,  Geschäftsjahr

Der  Verein  fiihrt  den  Nameri,,Freiwillige  Feuerwelir  Mehring  e.V.".

VR-Eintragung  am  20.04.98  unter  VR  494.

Der  Verein  hat seinen  Sitz  in  Mehring.

Geschättsjahr  des Vereins  ist das Kalenderjahr

§2

Vereinszweck

Zweck  der  Vereiris  ist füe Unterstützung  der  Freiwilligen  Feuerwehr

Meliring,  insbesondere  durch  füe Werbung  und  das Stellen  von

Einsatzkräften.  Dabei  verfolgt  er ausschließlich  und  unmittelbar  gemein-

nützige  Zwecke  im  Sinne  der  §§ 51 bis  68 der  Abgabenordnung.

Der  Verein  ist selbstlos  fötig;  er verfolgt  nicht  in erster  Linie  eigenwirt-

scliaftliche  Zwecke.  Mittel  des Vereins  dürfen  nur  für  füe satzungs-

nfößigen  Zwecke  venvendet  werden.  Die  Mitglieder  erhalten  keine

Gewinnanteile  und  in  ilirer  Eigenschaft  als Mitglied  auch  keine

sonstigen  Zuwendungen  aus Vereinsmitteln.  Es darf  keine  Person

durch  Verwaltungsausgaben,  die  den  Zwecken  des Vereins  fremd  sind,

oder  durch  unverhältnismäßig  hohe  Vergütungen  begünstigt  werden.

Die  Vereinsämter  sind  Ehrenämter.

§3  '

(l)

Mitglieder

Mitglieder  des Vereins  können  sein:

l. Feuerwehrdienstleistende (aktive  Mitglieder),

2. ehemalige Feuerwehrdienstleistende  (passive  Mitglieder),
3. fÖrdernde  Mitglieder,

4. Ehrenmitglieder

(2) l. Zu den aktiven Mitgliedern zählen  auch  die Feuerwehran-
wärter.

2. Personen, die aus dem aktiven Feuerwehrdienst  ausscheiden

und 25 und mehr Jahre aktiven Feuerwehrdienst  leisteten,  werden

passive Mitglieder, wenn sie nicht aus dem  Verein  aust(e0en.

3. Personen, die aus dem aktiven Feuenvehrdienst  ausscheiden

und weniger als 25 Jahre aktiven Feuerwehrfüenst  leisteten,

werden f5rdernde Mitglieder,  wenn  sie nicht  aus dem  Verein
austreten.

4. Zu Ehrenmitgliedern können Personen ernannt werden, die sich

als Feuenvehrdienstleistende oder auf sonstige Weise um  das

Feuerwehrwesen besondere Verdienste erworben  haben.

§4

Enverb  der  Mitgliedschaft

Mitglied des Vereins kann jede Person werden,  die  das
14. Lebensjahr vollendet  hat.

(2) Der Antrag zur Aufnahme in den Verein ist schriftlich  beim Vorstand

einzureiclten. Minderjährige  müssen dia Zustimmung  ihrer  (ihres)
gesetzlichen Vertreter(s) nachweisen.



Über  die  Aufnalime  entscheidet  der Vorstand.  Er  ist niclit  verpfliclitet,
etwaige  Ablehnungsgttinde  anzugeben.

Die  Ernennung  zum  Ehreninitglied  erfolgt  auf  Vorschlag  des
Vorstands  durch  die  Mitgliederversammlung  mit  einer  Mehrlieit  von
zwei  Dritteln  der  erscliienenen  und  abstimmenden  Mitglieder.

§5

Beendigung  der  Mitgliedschaft

Die  Mitgliedschaft  endet:

l. rnit  dem  Tod  des Mitgliedes,

2. dmch  Austritt,

3. durch  Streichung  von  der  Mitgliederliste,
4. durch  Ausschluß.

Der  Austritt  ist  dann  wirksam,  wenn  er dem  Vorsfönd  gegenüber
schriftlich  erklärt  worden  ist.

Ein  Mitglied  kann  durcli  Beschluß  des Vorstands  von  der  Mitglieder-
liste  gestriclien  werden,  wenn  es trotz  zweimaliger  Malinung  niit  der
Erfüllilrtg  seiner  Beitragspflicht  im  Rückstand  ist. Die  Streichung  darf
erst  beschlossen  werden,  wenn  seit  der  Absendung  des zweiten  Ma}m-
schreibens  drei  Moiiate  verstriclien  sind.  Dem  Mitglied  ist  füe Strei-
chung  schriftlich  mitzuteilen.

Ein  Mitglied  kann,  wenn  es gegen  füe Vereinsinteressen  gröblich
verstoßen  hat, durch  Beschluß  des Vorsfönds  aus dem  Verein  aus-
geschlossen  werden.  Vor  der  Entsclieidung  ist  dem  Betroffenen  unter
Setzung  einer  angemessenen  Frist  Gelegenheit  zu geben,  sidi
schriftlich  oder  persönlich  gegenüber  dem  Vorstand  zu reclitfertigen.

Dem  Betroffenen  ist  der  Ausschluß  schriftlich  initzuteilen.
Gegen  den  Ausschluß  steht  ihm  das Recht  der  Berufung  an die
Mitgliedetversatnmliuig  zu. Die  Benifung  muß  innerhalb  einer  Frist
von  einem  Monat  ab Zugang  des AusschluJ3beschlusses  beim  Vorsfönd
eingelegt  sein. Ist  die  Benifung  rechtzeitig  eingelegt,  hat  der  Vorsfönd
sie der  nächsten  Mitgliederversammlung  zur  Entscheidung  vorzulegen.
Gesc}iieht  dies  nicht,  gilt  der  Ausschfüßbeschluß  als nicht  erlassen.

§6

Mitgliederbeiträge

(1) Von  den  Mitgliederit  wird  ein  Jahresbeitrag  (Mindestbeitrag)
erhoben,  dessen  Höhe  füe Mitgliederversammlung  festsetzt.

(2) Von  der  Entrichtung  des Mindestbeitrages  (Abs.  l)  sind  befreit:
l. Aktive  Mitglieder

2. Passive  Mitglieder

3. Ehrenmitglieder

(3) Freiwillige  Beitragszalilung,  über  die  Beitragspflicht  gemäß  Abs.  l
und  2 hinaus,  kann  mit  dem  Mitglied  vereinbart  werden.

§7

Organ  des Vereins

Organe  des Vereins  sind  der  Vorstand  und  die Mitgliederversammlung.

§8

Vorstand

Der  Vorstand  bestelit  aus folgenden  Vereinsmitgliedem:

dem  Vorsitzenden,

dem stellvertretenden  Vorsitzenden,

dem  Scliriftführer,

dem  Kassenwart,

den Kommandanten  (l.und  stelfüertretender  Kommandant)
soweit  sie dem  Verein  angehören  und  nicht  in  eine  Funktion
gemäß  Nummer  l bis 4 gewählt  werden,
den Mannschaftssprechern,

den Gruppenfülirern,

dem  Zeugwart,

dem Bürgerineister  der  Getneinde  Meliriiig.



Die  unter  Absatz  1 Nr. I bis  4 genannten  Vorstandsiuitglieder

werden  von  der  Mitgliederversarnmlung  auf  sechs Jame  gewählt.

Der  Vorsitzende  ist  in gelieimer  Abstimmung  zu wäblen.  Die  Vor-

sföndsrnitglieder  bleiben  auch  nach  dem  Ablauf  ilirer  Amtszeit  bis

zur  Neuwahl  im  Amt.

Außer  durch  Tod  erlischt  das Amt  eines  Vorstandsmitglieds  mit  dem

Ausschluß  aus dem  Verein,  durch  Arntsenthebung  und  Rücktritt.

Die  Mitgliederversammlung  kann  jederzeit  den gesamten  Vorsfönd

oder  einzelne  seiner  Mitglieder  ihres  Aintes  entheben.  Die  Vorstands-

mitglieder  kÖnnen  jederzeit  schriftlich  ihren  Rücktritt  erklären.

§9

Zuständigkeit  des Vorstands

Der  Vorsfönd  ist  für  alle  Angelegenheiten  des Vereins  zustänfüg,  die

nicht  durch  füese  Satzung  anderen  Vereinsorganen  'vorbehalten  sind.

Er  hat  vor  allem  folgende  Aufgaben:

l. Vorbereifüng  der  Mitgliederversammlung  und  Aufstellung

der  Tagesordnung,

2. Einberufung  der  Mitgliederversammlung,

3. Vollzug  der  Beschlüsse  der  Mitgliederversammlung,

4. Verwaltung  des Vereinsveünögens,

5. Erstellung  des Jahres-  und  Kassenberichts,

6. Beschlußfassung  über  Aufnahme,  Streichung  und  Ausscliluß

von  Vereinsmitgliedern,

7. Beschlußfassung  über  Ehningen  und  Vorscliläge  für  Eliren-

mitgliedschaften.

tM  i,  -'

Der  Vorsitzende  eder  der  stellvertretende  Vorsitzende  vertritt

zusammen  mit  dem  Schrift[tihrer  oder  dem  Kassenwart

den  Verein  gerichtlich  und  außergerichtlich.  Rechtsgeschäfte

mit  einem  Betrag  über  DM  500,-sind  k  den  Verein  nur  verbind-

ich,  wenn  der  Vorsfönd  zugestimmt  hat.

!  10

Sitzung  des Vorstands

(1) FÜr die Sitzung  des Vorstands  sind  füe Mitglieder  vom  Vor-

sitzenden,  bei  seiner  Verliindenuig  vom  stelfüertretenden  Vor-

sitzenden,  rechtzeitig  - mindestens  eine  Woche  vorher  - einzu-

laden.  Der  Vorstand  ist  besclilußföhig,  wenn  mindestens  drei

Mitglieder  anwesend  sind.  Der  Vorstand  entscheidet  mit  ein-

facher  Melirlieit  der  abgegebenen  gültigen  Stimmen.  Bei  Stiinmen-

gleiclföeit  entsclieidet  die Stimme  des Vorsitzenden,  bzw.  des die

Sitzung  leitenden  Vorsföndsmitglieds.

(2) Über  die Sitzung  des Vorsfönds  ist  vom  Scmiftführer  ein  Proto-

koll  aufzuneen.  Die  Niedersch  soll  Ori  und  Zeit  der  Vor-

standssitzung,  die  Namen  der  Teilnehmer,  füe Beschlüsse  und

das Abstimmungsergebnis  enthalten.

§ 1l

Kassenfühning

Die  zur  Erreicliung  des Vereinszwecks  notwendigen  Mittel  werden

insbesondere  aus Beiträgen  und  Spenden  aufgebraclit.  Die  Mittel

des Vereins  dürfen  nur  für  die satzungsmäßigen  Zwecke  verwen-

det werden.

Der  Kassenwart  hat  über  die  Kassengeschäfte  Buch  zu  führen  und

eine  Jahresrechnung  zu erstellen.  Zahlungen  dürfen  nur  aufgnind

von  Auszalilungsanordnungen  des Vorsitzenden  oder  - bei  dessen

Verhinderung  - des stellvertretenden  Vorsitzenden  geleistet  werden.

(3) Die  Jahresrectuiung  ist  von  zwei  Kassenp«ern,  füe  jeweils  auf

6 Jahre  (gleiche  Periode  wie  Vorstand)  gewählt  wirden,  zu pfüfen.

Sie ist der  Mitgliederversammlung  zm  Genehmigung  vorzulegen.



§ 13
§ 12

Mitgliederversammlung

Die  Mitgliederversammlung  ist  für  folgende  Angelegenheiten
zuständig:

l. Entgegennahme  des Jahres-  und  Kassenberichts,  Genehmigung
der  Jahresrechnung,  Entlasfüng  des Vorstands,

2. Festsetzung  der  Höhe  des Jahresbeitrages,
3. Wahl  und  Abberufurig  der  Mitglieder  des Vorstands  und  der

Kassenprüfer,

4 , Beschlußfassung  und  Ändeningen  der  Satzung  und  über  die
Auflösung  des Vereins,

5. Beschlußfassung  über  füe Benifung  gegen  einen  Ausschluß-
beschluß  des Vorstands,

6 . Ernennung  von  Ehrenmitgliedern.

Die  ordentliche  Mitgliederversammlung  findet  jährlich  mindestens
einmal  sfött.  Außerdem  muß  füe Mitgliederversammlung  einbe-
nden  werden,  wenn  das Interesse  des Vereins  es erfordert  oder
wenn  die  Einbenifung  von  einem  Fünttel  der  Mitglieder  unter
Angabe  des Zwecks  und  der  Gnünde  vom  Vorstand  schrifllich  ver-
langt  wird.

lt,

Jede Mitgliederversammlung  wird  vom  Vorsitzenden,  bei  seiner
Verhindening  vom  stellvertretenden  Vorsitzenden,  unter  Einhaltung
einer  Frist  von  einer  Woche,  durch  Bekanntmachung  in  der  Zeitung
,,Aat-NeuÖttinger-Anzeiger"  einbenifen.  Dabei  ist  die  vorgesehene
Tagesordnung  mitzuteilen.

Jedes Mitglied  kann  bis Spätestens  zwei  Tage  vor  dem  Tag  der
Mitgliederversammlung  beim  Vorsitzenden  schriftlich  beantragen,
daß weitere  Angelegenheiten  nachträglich  auf  die Tagesordnung
gesetzt  werden.  Über  Anträge  auf  Ergänzung  der  Tagesordnung,
die  erst  in  der  Versammlung  gestellt  werden,  bescliließt  füe Mit-
gliederversammlung.

Beschlußfassung  der  Mitgliederversammlung

(l) Die  Mitgliederversammlung  wird  vom  Vorsitzenden,  bei  seiner  Ver-
liindenuig  voin  stelfüertretenden  Vorsitzenden  oder  einem  anderen
Vorstandsmitglied  geleitet.  Bei  Wahlen  kann  die Versamtnlungs-
leitung  für  die Dauer  des Wahlgaiiges  und  der  vorltergebenden  Aus-
spraclie  einetn  Walilausscliuß  übertragen  werden.

(2) In der MitgliederversammJung  ist  jedes  Mitglied  - aucli  Ehretunitglied
stiininbereclitigt.  Besclilußf?iliig  ist  jede  ordnungsgemäß  einberufene
Mitgliederversatnmlung.  Sofern  das Gesetz  x'iicbt  entgegensteht,  wer-
den  alle  Beschlüsse  mit  einfacher  Melirheit  der  erschienenen  Mit-
glieder  wirksam.

(3) Zur  Änderung  der Satzung  und  zur  Auflösung  des Vereins  ist  eine
Meltrheit  von  zwei  Drittel  der abgegebenen  Stimmen  erforderlich.

(4) Die  Art  der  Abstimmung  wird  grundsätzlich  vom  Vorsitzenden  als
Versainmlungsleiter  festgesetzt.  Die  Abstinunung  muß  jedoch  geheim
durchgefülirt  werden,  wenn  ein  FÜnftel  der  erschienenen  Mitglieder
fües  beantragt.

(5) Über  den  Verlauf  der  Mitgliederversamnilung  ist  ein  Protokoll  auf-
zuneluuen,  das vom  Vorsitzenden  zu unterzeiclxnen  ist. Die  Nieder-
schrift  soll  Ort  und  Zeit  der  Versammliuig,  die  Zahl  der  erschienenen
Mitglieder,  die  Person  des Versammlungsleiters,  die  Tagesordnung,
die  Beschlüsse,  die  Abstinunungsergebnisse  und  füe  Art  der  Ab-
stimmung  entlialten.

§ 14

Ehningen

An  Personen,  die sich  im  Feuerwehrfüenst  oder  auf  andere  Weise  besondere
Verdienste  um  das Feuerwehüesen  erworben  haben,  kann

l. eine  Elirenur)ainde  oder  ein  Elirenzeichen,
2. füe Elirenmitgliedscliaft  des Vereins

verliehen  werden.



§ 15

AuflÖsung

Die  Auflösung  des Vereins  kann  nur  in  einer  zu diesem  Zweck  einberufenen
Mitgliederversammlung  beschlossen  werden.  Bei  Auflösung  des Vereins,  bei
Entzieliung  oder  Verlust  seiner  Rechtsföhigkeit  oder  bei Wegfall  seines  bis-
herigen  Zwecks  föllt  das Vermögen  des Vereins  an die  Gemeinde,  füe es un-
mittelbar  und  ausschließlich  für  das Feuerwehrwesen  zu  verwenden  hat.

§ 16

Inkraföreten

Die  Satzung  in der  jetzigen  Fassung  tritt  am 01.04.98  in Kraft.

Meluing-Öd,  01.04.98

Josef  Wengbauer

l. Vorsitzender


